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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Rechtliche Vorgaben

▪ Schriftliche Prüfungen mit zentral gestellten Aufgaben in 
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 

▪ Alle Regelschülerinnen und Regelschüler des 10. Jg. 
nehmen teil. 

▪ Bei Fehlen ist ein ärztliches Attest erforderlich

▪ Täuschungsversuch: u.a. Mitführen elektronischer 
Medienträger nicht gestattet (Smartphone, Smartwatch 
etc.)
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Termine 

•Deutsch: Mittwoch, 13. Mai 2026
• Nachschreibtermin: 02. Juni 2026

•Englisch: Dienstag, 19. Mai 2026
• Nachschreibtermin: 03. Juni 2026

•Mathematik: Donnerstag, 28. Mai 2026
• Nachschreibtermin: 09.Juni 2026

• Die Prüfungen beginnen morgens um 09:00 Uhr
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Ablauf der Prüfung

• Zeitrahmen:

• Bearbeitungszeit für den Grundkurs:
▪ Deutsch: 125 Minuten
▪ Englisch: 90 Minuten
▪ Mathematik: 90 Minuten

✓ Zur ersten Orientierung stehen zusätzlich 10 
Minuten Bonuszeit zur Verfügung.

✓ In Deutsch kommen weitere 10 Minuten zur 
Aufgabenauswahl hinzu.
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Ablauf der Prüfung

• Zeitrahmen:

• Bearbeitungszeit für den Erweiterungskurs:
▪ Deutsch: 150 Minuten
▪ Englisch: 120 Minuten
▪ Mathematik: 120 Minuten

✓ Zur ersten Orientierung stehen 10 Minuten Bonuszeit 
zur Verfügung.

✓ In Deutsch und Englisch kommen weitere 10 Minuten 
zur Aufgabenauswahl hinzu.



7

1. Zentrale Abschlussprüfungen
Nach der Prüfung

• Zeitrahmen:

• Notenbekanntgabe: Dienstag, 16. Juni 2026

• Mündliche Prüfungen:   Mittwoch, 24. Juni 2026 
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Prüfungsinhalte

✓ Fundamentum:
• Basiskompetenzen aus den Jahrgängen 5-10 auf den  

Anforderungsniveaus der G- und E-Kurse

✓ Additum:
• Unterschiedliche Inhalte und Anforderungen aus 

dem Unterricht des 9. und 10. Jahrgangs.



9

1. Zentrale Abschlussprüfungen
Leistungsbewertung

Verhältnis 1:1

*) Die Vornote beruht auf den Leistungen des gesamten
Schuljahres des 10. Jahrgangs!

Vornote*)

Prüfungsnote

Endnote
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Leistungsbewertung

• Bei Übereinstimmung: Abschlussnote

• Bei Abweichung um eine Notenstufe : Der Fachlehrer setzt nach 
Abstimmung mit dem Zweitkorrektor die Zeugnisnote fest.

• Bei Abweichung um zwei Notenstufen:  Der Fachlehrer setzt die 
mittlere Note als Zeugnisnote fest 

• oder

• der Schüler entscheidet sich für eine freiwillige mündliche Prüfung. 

• Bei Abweichung um drei Notenstufen erfolgt eine verpflichtende 
mündliche Prüfung.
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Leistungsbewertung

Mündliche Prüfung:

▪ Die mündliche Prüfung soll die Möglichkeit bieten, die 
Prüfungsnote zu verbessern. 

▪ Der Fachlehrer benennt drei Unterrichtsvorhaben aus 
der Jahrgangsstufe 10 als  inhaltliche Grundlage.

▪ Die Aufgaben stellt der Fachlehrer, 2 Themen werden 
geprüft.

▪ Das Prüfungsgespräch dauert 15 – 20 Minuten. 
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Leistungsbewertung

Mündliche Prüfung:
▪ Für die Prüfungsleistung legt der Fachprüfungsausschuss 

auf Vorschlag des Fachlehrers  eine Note fest.

▪ Die Zeugnisnote setzt sich im Falle einer mündlichen 
Prüfung aus drei Noten zusammen, die wie folgt 
gewichtet werden:

• Vornote     schriftliche Note     mündliche Note
5        :               3                 :             2  

• Man kann sich also bei einer mündlichen Prüfung verbessern, aber 
auch verschlechtern. 
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1. Zentrale Abschlussprüfungen
Leistungsbewertung

Mündliche Prüfung:

• Vornote     schriftliche Note     mündliche Note
5        :               3                 :             2  

• Beispiele
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2. Abschlussvergabe

Erweiterter Erster Schulabschluss nach Klasse 10 (EESA)

Erweiterungskurse Nicht erforderlich (E-Kurs 4 = G-Kurs 3)

Grundkurse Alle mindestens mit der Note 4

Wahlpflichtfach Mindestens mit der Note 4

Übrige Fächer mindestens mit der Note 4



15

2. Abschlussvergabe
Erweiterter Erster Schulabschluss nach Klasse 10 (EESA)

Besonderheiten:

Fächergruppe 1: D, M,  Lernbereich Naturwissenschaften

Fächergruppe 2: E, WP, übrige Fächer

Erlaubte Defizite: 
• Eine Minderleistung (mangelhaft) in Fächergruppe 1 und zusätzlich eine 

Minderleistung (mangelhaft/ ungenügend) in Fächergruppe 2

ODER:

• eine Minderleistung (mangelhaft) in Fächergruppe 2 und eine weitere 
Minderleistung (mangelhaft oder ungenügend) in Fächergruppe 2, 
wenn Fächergruppe 1 ohne Defizit
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2. Abschlussvergabe

Mittlerer Schulabschluss (MSA)
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2. Abschlussvergabe
Mittlerer Schulabschluss (MSA)

Besonderheiten:

Fächergruppe 1:  D, E, M WP

Fächergruppe 2: CH, übrige Fächer

Erlaubte Defizite:
• Es kann nur eine Minderleistung ausgeglichen werden
• Eine Minderleistung in Fächergruppe 1 (um eine Note schlechter

als gefordert) muss durch ein anderes Fach dieser Fächergruppe
(um eine Note besser als gefordert) ausgeglichen werden.

• zusätzlich: 1 Mal um bis zu zwei Noten schlechter in
Fächergruppe 2 (ohne Ausgleich)
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2. Abschlussvergabe

Mittlerer Schulabschluss  mit der Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe (MSAQ)
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2. Abschlussvergabe

Mittlerer Schulabschluss  mit der Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe (MSAQ)
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2. Abschlussvergabe

Nachprüfungen

• In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sind keine
Nachprüfungen möglich.

• Nachprüfung, wenn die Verbesserung um eine Note in einem Fach 
einen besseren Abschluss ermöglicht

• Termine:

➢ In der letzten Woche der Sommerferien
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3. Schulentlassung

• Entlassfeier: 03. Juli 2026
• Nähere Informationen durch Klassenleitungen

• Fragen?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


